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Ad republicam bene administrandam primum 
est, nosse rempublicam. 



V o r w o r t . 

Sechszehh Jahre sind seit der ersten Erschei-
nung dieses Werkchens verflossen! In einem 
solehen Zeitraume wird wohl jede statistische 
Schilderung eines einzelnen Landes zur Antiqui-
tät; vorzüglich aber jene einer Provinz, wo 
die Staatsverwaltung fortwährend mit dem reg-
sten Eifer sich bemüht, alle Zweige des öffent-
lichen Dienstes zu vervollkommnen, die Bildungs-
anstalten immer welter auszudehnen, Kultur, 
Industrie und sittliche Ausbildung der Bewoh-
ner zu befördern. Mit wahrem Vergnügen un-
ternimmt der Schriftsteller die Umbildung ei-
tler statistischen Ausarbeitung, wenn er in allen 



Theilen derselben nur Fortschritte zum Bes-

sern, nirgends einen Rückgang zu bemerken hat. 

Dieses Gefühl erleichterte auch dem Verfasser 

die Umarbeitung der folgenden statistischen 

Schilderung eines noch wenig bekannten Thei-

les des österreichischen Kaiserstaates, und jeder 

Leser, der die Daten und Angaben der frühern 

Auflage mit jenen der gegenwärtigen vergleicht 

wird sicher dieses Gefühl theilen. 

Möge dieses kleine Werkchen als ein Bei-
trag zur Kenntniss des Vaterlandes dazu mit-
wirken, auch ächte Vaterlandsliebe zu beför-
dern, denn nur derjenige, der sein Vaterland 
genau kennt, kann mit ächter Liebe an dem-
selben hangen, kann ihm mit segenreicher Wirk-
samkeit dienen. 



E i n l e i t u n g . 

Das System, welches schon die Römer ge-
gen die barbarischen Völker des Nordens an-
gewandt hatten, die Gränzen durch eine Reihe 
fortlaufender Militär Kolonien zu sichern, de-
ren Bewohner für den Besitz des Landes die Ver-
theidigung desselben gegen feindliche Streif-
und Raubzüge übernahmen, wurde, als die Os-
manen mit immer wachsender Kraft das christ-
liche Europa zu erdrücken drohten, und insbe-
sondere die Gränzen Ungarns der Schauplatz 
beständiger zerstörender Kämpfe waren, schon 
vor der unglücklichen Schlacht bei Moháts, w o 
die Blüthe des ungarischen Adels mit ihrem jun-
gen Könige dem Schwelt der Türken erlag, 



gegen dieses kriegerische Nachbarvolk theilwei-
se in Wirksamkeit gesetzt, 

Ludwig II. hatte seinem Nachfolger und 
Schwager Ferdinand I. die Vertheidigung Dal-
matiens und Kroatiens übertragen, und in den 
verödeten Gränz Gebieten dieser beiden König-
reiche bildete sich, durch die weise Fürsorge 
der österreichischen Regenten zuerst das windi-
sche und kroatische Gränzgebiet, als dessen er-
ster Oberster und Kommandant Johann Den-
kovich im Jahre 1659 erscheint. 

So wie die siegreichen Waffen der öster-
reichischen Regenten Ungarns nach und nach 
die einzelnen Theile dieses Königreichs vom 
türkischen Joche befreiten, erhielt auch das 
Militär Gränz Institut längs den neuen Grän-
zen gegen das osmanische Reich, welche mei-
stens als menschenleere Wüsteneien unter 
die österreichische Herrschaft zurückkehr-
ten, immer weitere Ausdehnung. Zuerst er-
hielten die Karlstädter, Warasdiner und Banal 
Gränz Generalate festere Ausbildung. Diesen 
wurde im Anfange des achtzehnten Jahrhun-
derts der Bezirk der ehemaligen Grafschaften 
Likka, Korbavien und Zwonigrad, die slavo-
nische, theisser und maroscher Gränze ange-



reiht, denen im J. 1724 die Gründung der Ba-
natergränze folgte. In der leztern siedelte sich 
auch ein grosser Theil der Maroscher und Theis-
ser Granzer an, als diese beiden Distrikte, wel-
che bei dem fortschreitenden Waffenglücke 
Österreichs aufgehört hatten, Gränzländer zu 
seyn, im Jahre 1750 eingegangen waren. Der 
lezte Theil der obern Gränze, welcher sich an 
die übrigen anschloss, war der Distrikt des 
Tschaikisten Bataillons (im Jahre 1763.) 

Von den Gränzen Dalmatiens bis zu dem 
eisernen Thorpasse, der aus dem Temeswarer 
Banate nach Siebenbürgen in das romantische, 
geschichtlich so merkwürdige Hatzegerthal 
führt, war nunmehr die Gränze der öster-
reichischen Erbstaaten gegen die türkischen 
Provinzen durch die aneinander hängende Reihe 
der militärisirten Gränzgeneralate geschlossen, 
und die Erfahrung von beinahe zwei Jahrhun-
derten hatte den Nutzen und die Wichtigkeit 
dieses Instituts vollkommen bewährt. Nur die 
ganze südliche und östliche Gränze Siebenbür-
gens, welches gegen Ende des siebenzehnten 
Jahrhunderts unter österreische Herrschaft zu-
rückgekehrt war, entbehrte dieses Schutzes und 
wurde bis zum Jahre 1761 höchst unzureichend 



durch, eine geringe Zahl von Gränzwächtern 
(Plajaschen) und an den Hauptkommunikati-
onspunkten auch von einigen Feldtruppen be-
wacht. 

Als aber nach und nach, im Genusse un-
getrübter Ruhe und persönlicher Sicherheit, 
sich Bevölkerung und Kultur in Siebenbürgen 
wieder zu heben begannen, die wüsten und 
entvölkerten Gränzstreken des Landes neue Be-
wohner erhielten, in diesen früher durch un-
durchdringliche Wälder und Moräste unzugäng-
lichen Gegenden durch neue Ansiedlungen sich 
unzählige Fussteige und Kommunikationen 
öffneten, als die immer mehr vervollkomm-
ten Sanitätsanstalten gegen die Pest, um ihren 
Zweck zu erfüllen, eine genauere Verwahrung 
der Gränze gegen unbefugte Einschleichungen 
gebieterisch forderten, fühlte man immer mehr 
die Unzulänglichkeit der bisherigen Art der 
Gränzbewächung in Siebenbürgen. 

Der kommandirende General in Sieben-
bürgen, General der Kavallerie Freiherr von 
B u c c o w, mächte im Jahre 1761 den Vorschlag, 
das Militär Gränz Institut auch auf Siebenbür-
gen auszudehnen. Er brachte dazu die Militäri-
sirung der an der Gränze gelegenen Sekler-



Stühle in Vorschlag, da die Verfassung dieser 
Nation ohnehin wesentliche Ähnlichkeit mit 
jener der Militärgränze hatte. Für die nicht 
von Seklern bewohnte Landesstreke brachte er 
die Errichtung einer Gränzmiliz aus Wälachen 
in Vorschlag, sich stützend auf die Beispiele 
früherer Landesfürsten,welche aus diesem Volks-
Stamme, nach der dem Landesfürsten zustehen-
den Befugniss, mehrere Familien gegen Ver-
leihung von Militärlehen zu beständigen Kriegs-
diensten berufen hatten. Diese unter den Na-
men der Boerones recentiores, Sklopetarien 
und Bastyaschonen bekannten Familien wur-
den auch, soweit ihre Besitzungen in den zur 
Militärgränze bestimmten Landesstrichen lagen, 
zur Gränze beigezogen. Wesentlich waren es 
aber Theile des Sachsenlandes, verbunden mit 
mehreren Fiskal- und adelichen Besitzungen, 
aus welchen die walachischen Gränzbezirke ge-
bildet wurden. Jenen in den zur Gränze be-
stimmten Ortschaften ansässigen Walachen, 
welche die Waffen nicht annehmen wollten, 
wurde der freie Abzug gestattet, und an ihre 
Stelle wurden Familien aus den innern Gegen-
den des Landes, welche sich zur Annahme der 
Waffen bereit zeigten, angesiedelt. 

B u c c o w s Plan wurde von der Kaiserin 



Königin Maria T h e r e s i a genehmigt, und 
noch im Jahre 1762 schritt er zur Ausführung, 
aber bedeutende Schwierigkeiten und Verwik-
lungen machten ihm die Realisirung unmög-
lich. Diese wurde nun dem Feldmarschallieu-
tenant Baron Siskowitz übertragen, der auch, 
nach weitläufigen Verhandlungen mit der Lan-
desstelle, vorzüglich durch Unterstützung der 
Gubernialräthe Grafen Lázár und Bethlen, in 
vier Jahren das ihm übertragene schwierige Ge-
schäft vollführte, und im Jahre 1764 die Er-
richtung der Stekler, im Jahre 1766 aber jene 
der walachischen Gränze vollendete. 

Ursprünglich wurden in der siebenbürgi-
schen Gränze sechs Gränz Regimenter errich-
tet, zwei Sekler, und eben so viele walachische 
Infanterie Regimenter, ein Seklerhussaren und 
ein walachisches Dragoner Regiment. Die Be-
zirke der vier Infanterie Regimenter erhielten 
schon bei der Errichtung ihre dermalige Aus-
dehnung, nur jener des zweiten Walachen In-
fanterie Regiments wurde im Jahre 1784 durch 
die Einverleibung des Borgoer Dominiums noch 
vergrössert. 

Das walachische Dragoner Regiment wurde 
im J. 1770 wieder aufgelöst, und zum Theil den 



beiden walachischen Infanterie Regimentern, 
zum Theil dem Seklerhussaren Regimente ein-
verleibt, welches durch diese Regulirung schon 
damals seine gegenwärtige Ausdehnung und 
Formation erhielt. 

Schon im Jahre 1778 rückten die sieben-
bürgischen Gränzer das erstemal in den Reihen 
der k. k. Heere gegen die Preussen ins Feld, 
und haben seither in allen Kriegen, weiche 
Österreich geführt, den Ruf bewährter Ta-
pferkeit behauptet, und eben so in der Be-
wachung der Gränze die treuste Pflichterfül-
lung bewiesen. 


